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Stellplätze mit ihren ZufahrtenSt

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Entwicklungsziel: Extensivgrünland mit Neuanlage von Hochstamm-ObstbäumenE

Nachrichtliche Übernahmen
Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses; Zweckbestimmung: Überschwemmungsgebiet
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Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes

Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-Dill" (Nr. 2531018)L
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Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die engere Festsetzung.

Baugebiet GFZ ZNr. GRZ

Gemeinde Heuchelheim a.d. Lahn, Ortsteil Heuchelheim

Bebauungsplan Nr. 39 "Landwehrstraße"

Gemeinde Heuchelheim a.d. Lahn,

Bebauungsplan Nr. 39 "Landwehrstraße"

Ortsteil Heuchelheim
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Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Gemeinde-

vertretung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und  § 91 HBO sowie § 37 Abs. 4 HWG  erfolgte durch die

Gemeindevertretung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für
die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden
sind.

Heuchelheim, den ___.___._____

____________

Bürgermeister
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Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in
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Bürgermeister
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Gemarkung Heuchelheim, Flur 2, Flurstück 173 Gemarkung Heuchelheim, Flur 6, Flurstück 48

1 Textliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

Die ausnahmsweise nach § 4 Abs. 3 BauNVO zulässigen Nutzungen werden nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes.

1.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 6 BauNVO und §
18 Abs. 1 BauNVO)

1.2.1 Der obere Bezugspunkt ist die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Gebäudes und entspricht
bei Flachdächern der Oberkante Attika des obersten Geschosses. Die festgesetzte maximal zulässige
Gebäudehöhe gilt auch für sonstige bauliche Anlagen.

1.2.2 Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe darf ausnahmsweise durch nutzungsbedingte Anlagen (bspw.
technische Aufbauten, Lüftungsanlagen, Photovoltaikmodule o.ä.) bis zu einer Höhe von maximal 171,0 m
über NHN überschritten werden.

1.3 Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. § 23
Abs. 5 BauNVO)

1.3.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carport) sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig.

1.3.2 Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen sind Stellplätze mit ihren Zufahrten ausschließlich innerhalb der für diesen
Nutzungszweck ausgewiesenen Flächen zulässig.

1.3.3 Innerhalb der in der Planzeichnung umgrenzten Flächen für Stellplätze sind auch Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO zulässig.

1.4 Anzahl Wohnungen je Wohngebäude (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je angefangene 330 m² Grundstücksfläche ist maximal eine Wohnung zulässig.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.5.1 Stellplätze, Gehwege auf den Baugrundstücken, Garagen- und Stellplatzzufahrten und Hofflächen im
Sinne von untergeordneten Nebenanlagen sind in wasserdurchlässiger Weise, wie z.B. als
wassergebundene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen (Mindestfugenweite 2 cm), Rasenpflaster,
Schotterrasen oder Porenpflaster, zu befestigen.

1.5.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur
Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Teichen, die
Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen zur Rückhaltung von anfallendem
Niederschlagswasser oder Abdichtungen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bleiben
hiervon unberührt.

1.5.3 Zur Außenbeleuchtung sind ausschließlich vollabgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur
unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für Insekten
wirkungsarmen Spektrum von weniger als 3.000 Kelvin zulässig.

1.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Entwicklungsziel: Extensivgrünland mit Neuanlage von Hochstamm-Obstbäumen

Maßnahmen: Innerhalb der Flächen sind jeweils 10 Hochstamm-Obstbäume in einem Abstand von 8 bis
12 Metern anzupflanzen. Das vorhandene Grünland ist extensiv, maximal zweimal jährlich, zu beweiden
(max. 1 GVE/ha); falls erforderlich kann eine Nachmahd vorgenommen werden. Alternativ ist eine ein- bis
zweischürige Mähnutzung zulässig. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung und der Einsatz
von Herbiziden ist unzulässig. Die auf dem Flurstück 48 randlich vorhandenen Gehölze sind zu erhalten
und fachgerecht zu pflegen.

1.7 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.
25a und b BauGB)

1.7.1 Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine
geschlossene Laubstrauchhecke unter ausschließlicher Verwendung standortgerechter Laubgehölze der
Artenliste 2 unter Ziffer 4.1 anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei sind mindestens 5
verschiedene Gehölzpflanzenarten zu wählen. Sträucher sind in Gruppen von jeweils 4-6 Exemplaren
einer Art anzupflanzen. Es gilt 1 Strauch je 2 m². Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen gemäß genannter
Artenliste vorzunehmen.

1.7.2 Dächer mit einer Dachneigung von < 5° sind vollflächig in extensiver Form mit einer
Sedum-Kraut-Begrünung zu versehen. Die Vegetation ist durch Ansaat von hierfür geeigneten
Dachsaatmischungen aus Kräutern und Gräsern und/oder durch Ausstreuen von
Sedum-Sprossen-Bundmischungen einzubringen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss mind. 8 cm, die
Gesamtstärke des Begrünungsaufbaus bei Verwendung einer Dränmatte mind. 10 cm, bei Verwendung
eines Schüttstoffgemisches mind. 12 cm betragen. Von einer Begrünung ausgenommen sind
Lichtkuppeln, Dachaufgänge, notwendige technische Aufbauten, Attikabereiche und Brandschutzstreifen.
Ausgenommen von der Dachbegrünung sind überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen.

1.7.3 Zum Erhalt festgesetzte Bäume sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind
Ersatzpflanzungen gemäß Artenliste 1 unter Ziffer 4.1 vorzunehmen; hierbei ist eine Verschiebung der
Baumpflanzungen von bis zu 5 m gegenüber den zeichnerischen festgesetzten Standorten der zu
erhaltenden Bäume zulässig.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO)

2.1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Zulässig sind Sattel- und Walmdächer mit einer Neigung von 30°- 45° sowie Pultdächer mit einer
Dachneigung von 10° bis 22°. Zur Dacheindeckung sind nicht glänzende Materialien in roten und dunklen
Farben (schwarz, braun, anthrazit) zulässig. Für Garagen, überdachte Pkw-Stellplätze (Carports),
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie für untergeordnete Dächer sind abweichende
Dachformen und Dachneigungen zulässig. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf den Dachflächen
sind zulässig.

2.2 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Es sind ausschließlich offene Einfriedungen sowie Laubhecken zulässig. Die straßenseitigen
Einfriedungen dürfen eine Höhe von 0,80 m über der Straßenoberkante nicht überschreiten. Entlang der
übrigen Grundstücksgrenzen beträgt die maximal zulässige Höhe der Einfriedungen 1,25 m über der
Geländeoberfläche. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzuhalten. Mauer- und Betonsockel sind
unzulässig, soweit es sich nicht um erforderliche Stützmauern handelt.

2.3 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen. Sie sind
in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen oder mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit einem
Sichtschutz dauerhaft zu umgeben.

2.4 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

2.4.1 Die Grundstücksfreiflächen, d.h. die Flächen des Baugrundstücks, die tatsächlich von keinem Gebäude
oder von keiner sonstigen oberirdischen baulichen Anlage überdeckt werden, sind dauerhaft zu begrünen.

2.4.2 Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² Fläche sind unzulässig,
soweit sie auf einem Unkrautvlies, einer Folie oder einer vergleichbaren Untergrundabdichtung
aufgebracht werden und nicht wie bei einem klassischen Steingarten die Vegetation, sondern das
steinerne Material als hauptsächliches Gestaltungsmittel eingesetzt wird. Stein- oder Kiesschüttungen, die
dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung von Niederschlagswasser
dienen, bleiben hiervon unberührt.

3 Wasserrechtliche Festsetzungen
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG)

Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen ist in Zisternen oder
Regenwassernutzungsanlagen zu sammeln und als Brauchwasser (z.B. für den Grauwasserkreislauf
innerhalb des Gebäudes oder zur Bewässerung von Grünflächen) zu verwerten, sofern
wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Das Fassungsvermögen muss
mindestens 6 m³ betragen.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

4.1 Artenlisten (Auswahl / Empfehlung)

Es gelten folgende Mindest-Pflanzqualitäten:

Bäume 1. Ordnung: H.3 x v., m. B. 14-16 cm

Bäume 2. Ordnung: H., 3 x v., m. B. 14-16 cm; Hei. 2 x v., 100-150 cm

Sträucher: Str., 2 x v., 100-150 cm

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn Obstbäume:

Acer platanoides - Spitzahorn Malus domestica - Apfel

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Mespilus germanica - Mispel

Carpinus betulus - Hainbuche Prunus avium - Vogelkirsche

Prunus avium - Vogelkirsche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Prunus padus - Traubenkirsche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Quercus petraea - Traubeneiche Pyrus communis - Birne

Quercus robur - Stieleiche Pyrus pyraster - Wildbirne

Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 (Stauden, Sträucher und Kleinbäume):

Amelanchier spec. - Felsenbirne Lonicera caprifolium - Gartengeißblatt

Berberis vulgaris - Berberitze Lonicera nigra - Heckenkirsche

Calluna vulgaris - Heidekraut Malus div. spec. - Zierapfel

Cornus mas - Kornelkirsche Malus sylvestris - Wildapfel

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Corylus avellana - Hasel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Crataegus spec. - Weißdorn Rosa canina - Hundsrose

Euonymus europaea - Pfaffenhütchen Rosa div. spec. - Rosen

Frangula alnus - Faulbaum Salix caprea - Salweide

Genista tinctoria - Färberginster Salix purpurea - Purpurweide

Ligustrum vulgare - Liguster Sambucus spec. - Holunder

Lonicera spec. - Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Artenliste 3 (Kletterpflanzen):

Clematis vitalba - Wald-Rebe Lonicera spec. - Heckenkirsche

Hedera helix - Efeu Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Humulus lupulus - Hopfen Vitis vinifera - Echter Wein

Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird
hingewiesen.

4.2 Stellplatzsatzung

Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der
Stellplatzsatzung der Gemeinde Heuchelheim an der Lahn in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung
geltenden Fassung ergänzt.

4.3 Denkmalschutz

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und
Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemäß § 21
HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege)
oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3
HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung
des Fundes zu schützen.

4.4 Verwertung von Niederschlagswasser

Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei
der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht
entgegenstehen.

4.5 Verwendung von erneuerbaren Energien

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) und die hierin enthaltenen Vorgaben für
einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer zunehmenden Nutzung
erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb wird
hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

4.6 Artenschutzrechtliche Hinweise

4.6.1 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu
beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind die folgenden
Punkte zu beachten:

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogelarten
führen können, sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09. durchzuführen.

b) Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- und
Abrissmaßnahmen durch eine qualifizierte Person daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten
anwesend sind.

c) Bau-, Änderungs- und Abrissarbeiten sind generell außerhalb der Wochenstubenzeit von Fledermäusen
(01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Person zu begleiten.

d) Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehölzrückschnitt durch einen
Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen.

e) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu erhalten.
Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu treffen.

f) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09. durchzuführen.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw.
Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

4.6.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter oder spiegelnder
Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasfläche von mehr als 20 m² gemäß § 37 Abs. 2
HeNatG in der Regel unzulässig ist. Zudem sind gemäß § 37 Abs. 3 HeNatG bei Neubau und
grundlegender Sanierung bestehender Baukörper großflächige Glasfassaden und spiegelnde Fassaden
zu vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden wird.

4.6.3 Zur Reduzierung von Lichtemissionen wird empfohlen, durch Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren oder
Smart Technologien die Beleuchtungen auf die Nutzungszeit zu begrenzen. Die Lichtmengen sollten auf
das funktional notwendige Maß reduziert werden: Beleuchtungsstärken von max. 5 Lux für Weg- und
Zugangsbeleuchtung von Grundstücken, von max. 10 Lux für Hof- und Parkplatzbeleuchtung
entsprechend der ASR A3.4 werden empfohlen. Die Lichtpunkthöhen sind grundsätzlich niedrig zu halten.

Ferner wird empfohlen, Dunkelräume, insbesondere im Übergangsbereich von Bebauung zum Naturraum,
zu erhalten.

4.7 Bodenschutz

Nach § 202 BauGB ist „Mutterboden, der bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen sowie bei
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu
halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen“. Es wird auf das Informationsblatt des
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hingewiesen:
Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende hingewiesen. Die DIN 19731, DIN 18915
und DIN 19639 sind bei der Bauausführung zu beachten und einzuhalten.

4.8 Kampfmittel

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines Bombenabwurfgebietes. Vom Vorhandensein
von Kampfmittel muss grundsätzlich ausgegangen werden. In Bereichen, in denen durch
Nachkriegsbebauungen bodeneingreifende Maßnahmen bis zu einer Tiefe von mindestens 5,0 m erfolgt
sind, sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist eine

systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten,
Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen bis in eine Tiefe von 5,0 m (ab
GOK IIWK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich
eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Sofern das Gelände nicht sondierfähig sein sollte (z.B.
Auffüllung, Versiegelung oder sonstige magnetische Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere
Kampfmittelräumungsmaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Es ist dann
notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spundwand, Berliner Verbau usw.) durch
Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. Sofern eine sondierfähige Messebene vorliegt,
sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondierung begleitet werden. Für weitere Informationen
wird auf die Internetseite des Kampfmittelräumdienstes www.rp-darmstadt.hessen.de verwiesen.
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